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In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen 
Anfrage Nr. 2018/J betreffend die wirksamere Bekämpfung 

der Schattenwirtschaft, welche die Abgeordneten 

Eigruber und Grabher-Meyer am 16. April 1986 an mich 
richteten, beehre ich mich wie folgt Stellung zu nehm~n: 

Zu Punkt 1 der Anfrage: 

Ja 

Zu den Punkten 2 und 3 der Anfrage: 

Der eben der allgemeinen Begutachtung zugeleitete 
Entwurf einer Gewerbeol'dnungs-Novelle 1986 sieht insbesondere 

folgende Maßnahmen v~r: 

1. In Hinkunft soll die Ausübung unmittelbarer behörd
licher Zwangs- und Befehlsgewalt möglich sein, wenn 

bei einer Gewerbeausübung offenkundig der Verdacht 
einer Gewerbeausübung ohne die entsprechende Ge
werbeberechtigung besteht und wenn mit Grund an-
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zunehmen ist, daß diese gesetzwidrige Gewerbeaus

Ubung vom Betretenen fortgesetzt werden wird. In 
einem solchen Fall soll die Behörde in Hinkunft 
ohne vorausgehendes Verfahren und damit auch ohne 
vorherige Er1assung eines Bescheides die zur Unter
bindung der unbefugten GewerbeausUhung notwendigen 
Maßnahmen (insbesondere Beschlagnahme von Waren, 
Werk zeugen und Transportmitteln) an Ort und Stelle 
treffen können; hierUber muß die Behörde aller
dings binnen zwei Wochen einen schriftlichen Be
scheid erlassen, widrigenfalls die getroffenen 
Maßnahmen als aufgehoben gelten. Diese Neurege-
lung bedeutet eine erhebliche Verbesserung, da 
derzeit den Behörden das Recht zur VerfUgung solcher 
Sofortmaßnahmen nur dann zusteht, wenn die unbefugte 
GewerbeausUbung eine unmittelbar drohende Gefah~ fUr 

das Leben oder die Gesundheit von Menschen oder fUr 
das Eigentum verursacht. 

2. Weiters soll in Hinkunft die Bestrafung wegen unbe

fugter GewerbeausUbung nicht die Bestrafung wegen 
Übertretung von gewerblichen AusUbungsvor~chriften, 
die einschlägige Gewerbetreibende bei ihrer Gewerbe
ausUbung einzuhalten haben, ausschließen. Es wird 
also diesbezUg1ich eine bisher nicht mögliche Straf
kumulierung gegen Pfuscher vorgesehen. 

3. Schließlich wird auch getrachtet, die schattenwirt
schaftlichen Aktivitäten von Vereinen i .S.d. Vereins
gesetzes 1951 besser unter Kontrolle zu bekommen. 
Es wird daher im Allgemeinen Teil der Erl~uterungen 
eine bessere Umschreibung des Begriffes der Gewerbs
mäßigkeit von Vereinstätigkeiten zur Diskussion ge-
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stellt, wobei allerdings davon ausgegangen wird, daß 
auch im Vereinsrecht entsprechende Maßnahmen getroffen 
werden, die im Zusammenwirken mit der in Aussicht ge
nommenen gewerberechtlichen Klarstellung ein wirk
sameres Vorgehen gegen gewerbliche Vereinstätigkeiten, 
die nicht auf der Basis einer entsprechenden Gewerbe
berechtigung erfolgen, ermöglichen. 

J\~M 
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